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Anfragebeantwortung 
 
 
 

 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! 
 
Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr. 12084/J der Abgeordneten Kickl, Neubauer und weiterer Abgeordneter  be-
treffend Hinterbliebenenleistungen für mehrere Witwen wie folgt: 
 
Fragen 1 bis 4: 
 
Dem nationalen Recht ist das Institut der polygamen Ehe fremd. Ein Versicherter, der 
nach einem fremden Personalstatut rechtmäßig mit mehreren Frauen verheiratet sein 
kann, ist bereits aufenthaltsrechtlichen Schranken unterworfen: Gemäß § 2 Abs. 1 
Z 9 NAG gilt im Fall einer Mehrfachehe beim Zuzug einer Ehegattin ins Inland nur 
eine Ehegattin als Familienangehörige. Weitere später zuziehende Ehegatten wären 
keine anspruchsberechtigten Familienangehörigen zur Erlangung eines Aufenthaltsti-
tels. 
Demgemäß werden auch die Regelungen der Witwenversorgung angewendet. Ge-
mäß § 258 Abs. 1 ASVG (bzw. den entsprechenden Parallelbestimmungen der Son-
dergesetze) hat Anspruch auf Witwenpension die Witwe nach dem Tod des versi-
cherten Ehegatten. Diesen Anspruch auf gesetzliche Witwenpension kann nur eine 
Ehegattin bzw. Witwe geltend machen. 
Lebte die Ehegattin bzw. Witwe bereits vor dem Ableben des Versicherten im Inland, 
so hat (bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen) diese durch den Aufenthaltstitel 
als Familienangehörige ausgewiesene Person Anspruch auf Witwenpension. Befin-
det sich der Wohnsitz einer bzw. mehrerer Ehegattinnen im Ausland, so wird in der 
Praxis grundsätzlich die erste bzw. die erste aktenkundige Eheschließung anerkannt. 
Damit ist gesichert, dass nur eine Eheschließung – bei Zutreffen der übrigen An-
spruchsvoraussetzungen – zum Anspruch auf Gewährung einer Witwenpension 
führt.

 

GZ: BMASK-20001/0045-II/A/2/2012 
 

Wien,  
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Bei den Pensionsversicherungsträgern sind nur einzelne Fälle einer mehrfachen An-
tragstellung bekannt. Entsprechende Zweit- bzw. Mehrfachanträge wurden abge-
lehnt. Für eine Anerkennung derartiger Ansprüche besteht meines Erachtens keine 
Rechtsgrundlage. 
Auch unter Einbeziehung der Mitteilungen der anderen Versicherungsträger liegen 
daher keine Pensionsgewährungen an die in Rede stehenden Mehrfach-Hinterblie-
benen vor. 
 
Frage 5: 
 
Eine Zeitehe, wie sie beispielsweise von einigen schiitischen Gruppierungen prakti-
ziert wird, ist dem nationalen Recht fremd. Die Ehe ist nach dem österreichischen 
Zivilrecht weder einer Bedingung noch einer Befristung zugänglich.  
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